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(') Dieser Verweis hat lediglich hinweisenden Charakter. Zur Vertiefung vgl. die Ubereinstimmungstabellen fiir die

Entsprechung zwischen bisheriger und neuer Nummerierung der Vertrige.

9.5.2008 DE Amtsblatt der Europaischen Union C11517

Artikel 2

Die Werte, auf die sich die Union griindet, sind die Achtung der Menschenwiirde, Freiheit, Demokratie,
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschlieRlich der Rechte der
Personen, die Minderheiten angehoren. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft
gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidaritit und
die Gleichheit von Frauen und Mannern auszeichnet.

Artikel 3
(ex-Artikel 2 EUV)

1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Volker zu fordern.

(2) Die Union bietet ihren Biirgerinnen und Biirgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem — in Verbindung mit geeigneten Manahmen in Bezug auf die
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Die EU als Rechtsgemeinschaft 
im Lichte des Vertrags von Lissabon

1. Rechtssystem der EU

Das Rechtssystem der EU basiert auf Verträgen zwischen den Mitgliedstaaten der EU. Der Grundstein wurde 1957 mit den Römischen Verträgen gelegt. Die Kompetenzen der EU wurden nach und nach ausgeweitet. 1992 wurden die Gründungsverträge mit dem Vertrag über die Europäische Union erweitert. Weitere Änderungen folgten in den Verträgen von Nizza und Amsterdam und zuletzt 2007 durch den Vertrag von Lissabon, der am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist.

Die Basis für die gemeinsame Rechtsordnung sind gemeinsame Wertvorstellungen der Bürger der EU-Mitgliedstaaten. Im Vertrag über die Europäische Union (in der Fassung des Lissabonner Vertrags) werden die Werte in Artikel 2 wie folgt festgelegt:
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Die Europäische Union unterscheidet sich aber wesentlich von anderen internationalen Staatenverbindungen. Die Mitgliedstaaten haben auf einen Teil ihrer Souveränität verzichtet und den Organen der EU Kompetenzen übertragen, die sie ermächtigen, auf Basis der vereinbarten Verträge verbindliche europäische Rechtsnormen zu beschließen. Wir unterscheiden 
· Verordnungen mit sofortiger Verbindlichkeit in den Mitgliedstaaten, 

· Richtlinien mit Zielvorgaben für die Umsetzung in nationales Recht und

· Beschlüsse, das sind rechtsverbindliche Entscheidungen im Einzelfall. 
2. Rechtsetzungsprozess

Der Rechtsetzungsprozess in der EU wird durch einen Gesetzesvorschlag der Kommission eingeleitet. Neu im Vertrag von Lissabon ist das Recht, eine Bürgerinitiative einzubringen. So können mindestens eine Million wahlberechtigte Bürger/innen der EU aus mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten (derzeit 7) die Kommission auffordern, einen Gesetzesvorschlag einzubringen. Diese Möglichkeit wird den EU-Bürgerinnen und -Bürgern ab 1. April 2012 zur Verfügung stehen. Nicht zu verwechseln ist dieses Instrument mit dem bereits bestehenden Recht von natürlichen und juristischen Personen aus der EU, eine Petition an das Europäische Parlament zu richten. Hierbei geht es um eine Beschwerde oder eine Aufforderung an das Parlament, sich zu einem allgemeinen, die EU betreffenden Thema zu äußern.
Aufgabenstellung

Welche Unterschiede gibt es zwischen der Möglichkeit von EU-Bürgerinnen und -Bürgern bei Verletzung ihrer Rechte eine Petition einzureichen, und der neu geschaffenen Möglichkeit einer Bürgerinitiative? Schreiben Sie, ob die genannten Merkmale zur Bürgerinitiative oder zur Petition gehören! 
	Merkmale
	Bürgerinitiative oder Petition

	Sie richtet sich bei Verletzung von Rechten an das Europäische Parlament.
	 

	Sie richtet sich als Aufforderung zu einer Gesetzesinitiative an die Europäische Kommission.
	 

	Sie gibt den Bürgerinnen und Bürgern ein Mitspracherecht in der EU-Gesetzgebung.
	 

	Sie kann von natürlichen und juristischen Personen eingereicht werden.
	 

	Sie müssen mindesten 1 Million wahlberechtigte Unionsbürger/innen in 7 Mitgliedstaaten unterzeichnen.
	 


Auflösung des „Drei-Säulen-Modells“

Eine weitere Änderung des Vertrags von Lissabon ist die Aufgabe des „Drei-Säulen-Modells“. Die Europäische Union erhielt Rechtspersönlichkeit, die EG wurde aufgelöst und ihre Zuständigkeit auf die EU übertragen. Für den Bereich Justiz und Inneres wurde weitgehend das supranationale Entscheidungsverfahren eingeführt. Nur für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gilt auch weiterhin die zwischenstaatliche Zusammenarbeit. Hier erfolgt die Rechtsetzung durch den Europäischen Rat (Festlegung der Leitlinien) und durch den Rat der Europäischen Union (konkrete Entscheidung). Die Entscheidungen fallen grundsätzlich einstimmig. Das Europäische Parlament hat nur Anhörungs- und Informationsrechte.
Neue Struktur gemäß dem Vertrag von Lissabon
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	Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)

zwischenstaatliche Zusammenarbeit

	Sachpolitiken(Struktur-, Sozial-, Energiepolitik …)

Supranationalität

	Vertrag von Lissabon – die politische Neuausrichtung


Die meisten Rechtsakte des supranationalen Rechts werden vom Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit beschlossen. Das EU-Parlament muss hier im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zustimmen, ansonsten kann der Rechtsakt nicht in Kraft treten.
Im Abstimmungsverfahren des Ministerrats sieht der Vertrag von Lissabon eine Vereinfachung vor. Ab 1. November 2014 gilt die doppelte Mehrheit. So müssen bei einer qualifizierten Mehrheitsentscheidung 55 % der Mitglieder des Rates, die gleichzeitig 65 % der Bevölkerung vertreten, zustimmen. Die derzeit geltende Regelung, wonach die Stimmen der Mitgliedstaaten „gewichtet“ sind, wird aufgegeben. 

3. Institutionelle Veränderungen 

Mit dem Vertrag von Lissabon wurden auch weitere institutionelle Veränderungen vorgenommen.
· Die Staats- und Regierungschefs wählen einen Präsidenten für den Europäischen Rat, der sein Amt zweieinhalb Jahre innehat. Außerdem wurde das Amt des Hohen Vertreters für Außen- und Sicherheitspolitik geschaffen. Er (oder sie) ist gleichzeitig Vizepräsident der Kommission und übernimmt den Vorsitz im Rat für Außenbeziehungen. 

· Die Obergrenze der Parlamentssitze wurde mit 751 (inklusive Parlamentspräsident) neu festgesetzt. Die Anzahl der Abgeordneten pro Land beträgt nun mindestens 6 und höchstens 96 Abgeordnete. So wird sich die Zahl der Abgeordneten für Österreich bei der nächsten Wahl 2014 von 17 auf 19 Abgeordnete erhöhen. 

· Weiters bietet der Vertrag von Lissabon die Möglichkeit, die Regelung „ein Kommissar pro Mitgliedstaat“ beizubehalten. 

Garant für die europäische Rechtsgemeinschaft sind weiterhin die unmittelbare Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten und der Vorrang vor nationalem Recht. Für die Einhaltung dieser Grundsätze sorgt der Europäische Gerichtshof.

Aufgabenstellung:

Welche Aussagen treffen auf das supranationale bzw. das zwischenstaatliche Recht zu? Kreuzen Sie die richtige Zuordnung an! 
	Aussage
	supranatio​nales Recht
	zwischenstaat​liches Recht

	Die Mitgliedstaaten übertragen Souveränitätsrechte auf die EU.
	 
	

	Die Rechtsakte haben unmittelbare Wirkung für die Mitgliedstaaten und deren Bürger.
	 
	

	Die Rechtsakte werden im Ministerrat grundsätzlich mit qualifizierter Mehrheit beschlossen.
	 
	

	Das Europäische Parlament hat ein Mitentscheidungsrecht.
	
 
	

	Das Europäische Parlament hat nur geringe Mitspracherechte. 
	
	

	Die Beschlüsse werden im Ministerrat grundsätzlich einstimmig gefasst.
	
	 

	Unabhängige Organe besitzen Rechtsetzungskompetenzen.
	 
	

	Der Ministerrat kann nur Beschlüsse fassen, aber keine allgemein verbindlichen Verordnungen und Richtlinien beschließen.
	
	 

	Das Recht kann gegen Mitgliedstaaten, die ihre Vertragspflicht verletzen, durch Klage beim EuGH gerichtlich durchgesetzt werden.
	 
	

	Der EuGH kann nur überprüfen, ob die handelnden Organe nicht ihre Kompetenzen überschritten haben.
	
	 


Aufgabenstellung:

Kennzeichnen Sie, ob folgende Aussagen in Hinblick auf Änderungen durch den Lissaboner Vertrag richtig oder falsch sind, und korrigieren Sie falsche Aussagen. 

	
	richtig
	falsch
	Korrektur

	Die Kommission wird verkleinert.
	
	 
	 

	Die Zahl der Abgeordneten im EU-Parlament wird nur für Deutschland verringert, für die anderen Staaten bleibt sie gleich oder erhöht sich.
	 
	
	

	Der Präsident des Europäischen Rates wechselt jedes halbe Jahr.
	
	 
	  

	Die Stimmengewichtung im Ministerrat wird aufgegeben.
	 
	
	

	Bei einer qualifizierten Mehrheits-entscheidung müssen 50 % der Mit-glieder des Rates, die gleichzeitig 60 % der Bevölkerung vertreten, zustimmen.
	
	 
	


4. Material/Downloads 

Zu diesem Thema stehen Ihnen folgende Materialien zum Download zur Verfügung: 

· Beitrag mit Unterrichtsmaterialien:
12-2011_wissenplus-News_PolBil_EU-Rechtsgemeinschaft.doc
· Lösungen: 
12-2011_wissenplus-News_PolBil_EU-Rechtsgemeinschaft_loesung.doc
* Die Lösung finden Sie in einem geschützten Bereich für Lehrerinnen und Lehrer. Die Zugangsdaten dazu können Sie unter Angabe von Name, Schulkennzahl und Adresse der Schule anfordern unter info@wissenistmanz.at. 
5. Schulbuchbezug 

	

	 
	Demokratie leben – Recht einfach (inkl. SbX) 
SB-Nr.: 135638 
MANZ Verlag Schulbuch, 2009 
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